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Richtlinie vom 14. August 2009 zur Gewährung von Zuwendungen 
zur Verbilligung von Liquiditätshilfekrediten 
der Landwirtschaftlichen Rentenbank

auf Grundlage des Bund-Länder-Programms und der dazu geschlossenen Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und dem  Saarland vom 9. Juli 2009
„Saarländisches Liquiditätshilfeprogramm 2009“
1.
Zweck der Zuwendung

Zweck der Zuwendung ist die Stabilisierung der Liquiditätslage landwirtschaftlicher Betriebe, um insbesondere Liquiditätsengpässe infolge der starken Preisrückgänge auf den Agrarmärkten sowie Kostensteigerungen in den Jahren 2008 und 2009 zu überbrücken.
2.
Gegenstand der Förderung

Die Mittel werden als Zinsverbilligung für Programmkredite der Landwirtschaftlichen Rentenbank zur Liquiditätssicherung gewährt, soweit die Verwendung der Darlehensmittel für betriebliche Zwecke erfolgt. Die Programmkredite der Rentenbank werden nicht direkt, sondern im Hausbankenverfahren vergeben.
Bei der Förderung handelt es sich um eine De-minimis Beihilfe im Agrarerzeugnissektor
.

3.
Zuwendungsempfänger

3.1
Gefördert werden Unternehmen unbeschadet der gewählten Rechtsform, die i. S. von Art. 2 VO (EG) Nr. 1535/2007 in der Primärproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind und ihren Betriebssitz im Saarland haben. 
3.2
Nicht gefördert werden
· Unternehmen, bei denen die Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand mehr als 25 % des Eigenkapitals des Unternehmens beträgt,
· Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß Art. 1 Abs. 7 der Verordnung (EG) Nr. 800/2008.
4.
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Eine Kreditbereitschaftserklärung der Hausbank, aus der die Höhe sowie die Laufzeit des zu verbilligenden Liquiditätssicherungsdarlehens hervor geht und mit der die Hausbank bestätigt, dass es sich nicht um ein Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß Art. 1 Abs. 7 der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 handelt und dass der Liquiditätskredit notwendig ist, ist dem Antrag auf Zuwendung beizufügen.
4.2
Die beihilferechtlichen Vorgaben der De-minimis-Regelung im Agrarerzeugnissektor sind einzuhalten. Die Gesamtsumme aller einem Unternehmen gewährten De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor darf in einem Zeitraum von drei Kalenderjahren 7.500 € nicht überschreiten. In diesem Zeitraum bereits gewährte oder beantragte De-minimis-Beihilfen (Glanrindförderung ) im Agrarsektor sind anzurechnen. Eine Erklärung mit Angaben zur bisherigen De-minimis-Förderung im laufenden und in den vorangegangenen zwei Kalenderjahren ist der Rentenbank über die Hausbank vorzulegen. 

5.
Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1
Die Förderung erfolgt im Haushaltsjahr 2009 in Form einer Zinsverbilligung für Kapitalmarktdarlehen, die von der Hausbank über die Rentenbank aus dem Programmteil „Saarländisches  Liquiditätshilfeprogramm“ refinanziert werden. Die Zuwendung ist nicht rückzahlbar und erfolgt als Anteilfinanzierung (Projektförderung).
Margenaufschläge für die Hausbanken sind im Rahmen des risikogerechten Zinssystems (RGZS) zulässig. Die Darlehensbeträge sind auf volle Hundert € abzurunden. 
5.2
Für Kapitalmarktdarlehen mit einer Laufzeit von vier Jahren, wird eine Zinsverbilligung von bis zu 2 %, höchstens jedoch in Höhe des von der Rentenbank festgesetzten Endkreditnehmerzinssatzes in der Preisklasse A gemäß RGZS, gewährt. Die Darlehen sind Abzahlungsdarlehen mit gleich bleibenden, halbjährlichen Tilgungsraten sowie einem Tilgungsfreijahr. Im Saarland ist der zinsgünstige Kredit  maximal in Höhe der Direktzahlungen des Jahres  2008 möglich. Die Zuwendung für die Förderung der Liquiditätshilfedarlehen nach diesen Bedingungen erfolgt gleichzeitig aus Mitteln des Bundes und des Landes.

In Höhe von bis zu 70 % der zuletzt gemäß Bescheid des Jahres 2008 erhaltenen Betriebsprämienzahlung ist bis 10 Arbeitstage nach Erhalt der Betriebsprämienzahlung für das Jahr 2009, spätestens jedoch bis 30.12.2009, eine außerplanmäßige Tilgung der Darlehen ohne Berechnung einer Vorfälligkeitsentschädigung möglich. In diesem Fall wird abweichend von Absatz 1 eine Zinsverbilligung um max. 3 %, höchstens jedoch um den von der Rentenbank festgesetzten Endkreditnehmerzinssatz in der Preisklasse A gemäß RGZS, für den außerplanmäßig getilgten Darlehensbetrag gewährt. Die Zuwendung für die Höhe der Sondertilgung erfolgt aus Mitteln des Bundes.
Die Höhe der zuletzt erhaltenen Betriebsprämienzahlung ist nachzuweisen.

5.3
Andere als die in der Nr. 5.2 genannten Liquiditätshilfedarlehen werden nicht gefördert. 
Der Gesamtwert der für eine Darlehensaufnahme gewährten Beihilfen darf dabei den in Nr. 4.2 genannten Betrag nicht übersteigen. Die endgültige Darlehenssumme kann daher erst nach Prüfung der Beihilfeerklärung durch die Rentenbank festgelegt werden.
Für betriebliche Ausgaben, die nach diesem Förderprogramm geltend gemacht werden, ist eine Förderung nach anderen Liquiditätshilfe- und Förderprogrammen ausgeschlossen.

6.
Verfahren

6.1
Antrags- und Bewilligungsbehörde ist das Landesamt für Agrarwirtschaft und Landentwicklung, Dörrenbachstraße 2, 66822 Lebach.

6.2 Antragstellung 
Der Antrag ist unter Verwendung des Vordruckes „Antrag auf Zuwendung zur Verbilligung eines Liquiditätshilfekredits der Landwirtschaftlichen Rentenbank“  beim Landesamt für Agrarwirtschaft und Landentwicklung einzureichen. Mit dem Antrag ist eine Kreditbereitschaftserklärung der Hausbank abzugeben. Der Antragszeitraum ist bis 30.09.2009 befristet. 

6.3
Abwicklung

Die Bewilligungsbehörde prüft den Antrag, entscheidet über die Förderung, gibt die Antragsdaten in die EDV ein und erteilt unter Beachtung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bis spätestens 15.11.2009 einen Bewilligungsbescheid. Im Bewilligungsbescheid ist darauf hinzuweisen, dass die Zuwendung anteilig aus Bundesmitteln erfolgt. 
Der Zuwendungsempfänger nimmt anschließend bei seiner Hausbank ein von der Landwirtschaftlichen Rentenbank refinanziertes Darlehen aus dem Liquiditätshilfeprogramm in Anspruch. Die Anforderung der Mittel durch die Hausbank muss bis spätestens 30.11.2009 bei der Rentenbank vorliegen.
Der Bund und das Saarland  zahlen die Zinsverbilligung für die Darlehen in abgezinster Form zentral an die Landwirtschaftliche Rentenbank.

          Die Rentenbank erhält von der Bewilligungsbehörde eine 

          elektronische Datei mit mindestens folgenden Angaben.:
          Name und Adresse des Antragsberechtigten, Bewilligungsdatum,

          Betriebsnummer, sowie bewilligte maximale Darlehenshöhe.

6.4
Verwendungsnachweis, Prüfung

Der Zuwendungsempfänger hat dem Landesamt für Agrarwirtschaft und Landentwicklung bis spätestens 30.09.2010 einen Nachweis über den tatsächlich in Anspruch genommenen Darlehensbetrag (Vorlage der rechtsverbindlichen Kreditverträge) sowie einen einfachen Verwendungsnachweis gem. Nr. 6.6. ANBest-P in Höhe des Darlehensbetrages vorzulegen. Es können dabei nur Aufwendungen (ohne Mehrwertsteuer) für betriebliche Zwecke anerkannt werden, die zwischen Antragstellung und 30.06.2010 beglichen werden und durch Rechnungs- und Zahlungsbelege nachgewiesen werden können. Kann der Zuwendungsempfänger die Ausgaben für betriebliche Zwecke nicht in Höhe des ausgereichten Darlehens belegen, so ist eine entsprechende Kürzung vorzunehmen. 
Die Belege sind zehn Jahre für Prüfungen aufzubewahren.

7.
Sonstige Bestimmungen

7.1
Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel. Die Fördermittel sind Zuwendungen im Sinne des §§ 23 und 44 der saarländischen Haushaltsordnung. Es gelten deshalb die Verwaltungsvorschriften (VV) zur Landeshaushaltsordnung sowie die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P), soweit nicht in der Richtlinie oder im Zuwendungsbescheid etwas anderes bestimmt ist. Die Nrn. 1.2, 1.4, 3 und 4 der ANBest-P werden nicht angewandt.
7.2
Aufhebung des Zuwendungsbescheids, Rückforderungen

Die Aufhebung (Rücknahme oder Widerruf) von Zuwendungsbe-scheiden und die Erstattung richten sich nach den für die Förderung einschlägigen Rechtsvorschriften und den im jeweiligen Zuwen-dungsbescheid enthaltenen Nebenbestimmungen. 
7.3 De-minimis-Bescheinigung

Die Landwirtschaftliche Rentenbank erstellt auf der Grundlage der Bewilligungsbescheide und der De-minimis-Erklärung des Antragstellers im Auftrag des Bundes- und des Ministeriums für Umwelt für jeden Antragsteller eine „De-minimis-Bescheinigung“ und stellt diese dem Bund und dem Saarland zentral zur Verfügung. 
8.
In-Kraft-Treten

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 14. August 2009 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft.

Saarbrücken , den 14.August 2009
Ministerium für Umwelt 

Stefan Mörsdorf
Minister 
�   Verordnung (EG) Nr. 1535/2007 der Kommission vom 20. Dezember 2007 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor, Amtsblatt EU L 337 vom 21.12.2007, S. 35
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